
199 der Beilagen zu den' stenographischen Protokollen des Nationalrates XIV. GP 

Bericht 
des Justizausschusses 

über die Regierungsvorlage (5 der Beilagen): 
Bundesgesetz über die Gewährung von Vor~ 
",chüssen auf den Unterhalt von Kindern 

(Unterhaltsvorschußgesetz) 

und 

über den Antrag der Abgeordneten Doktor 
Marga HQbinek und Genossen betreffend 
Leistungen des Unterhalts aus dem Reserve­
fonas für FamlIienbeihilfen (Änderung des 

Familienlastenausgleichsgesetzes) (1/ A) 

Der. iin 4. November 1975 vorgelegte Gesetz­
entwurf 5 der Beilagen über die Gewährung von 
Vorschüssen auf den Unterhalt von Kindern ent­
spricht im wesentlichen einem bereits in der 
XIII. Gesetzgebungsperiode erstatteten Geset­
zesvorschlag. 

Am 11. November 1975 haben die Abge­
ordneten Dr. Marga Hub i n e k und Genos­
sen - wie in der XIII. Gesetzgebungsperiode -
zum selben Gegenstand einen Initiativantrag 
betreff·end Leistungen ·des Unterhalts aus dem 
Reservefonds für Familienbeihilfen im National­
rat eingebracht. 

Der Justizausschuß hat beide Vorlagen erst­
mals in seiner Sitzung am 20. November 1975 
der V ~rberatung unterzogen und zur weiteren 
Behandlung einstimmig einen Unterausschuß ein­
gesetzt, dem von der Sozialistischen Partei Öster­
reichs die Abgeordneten BI e c h a, Dr. Beatrix 
E y pe 1 tau e r, Dr. K e r s t n i g, Dr. Jolanda 
Off e n b eck, Dr. Re i n h art und Dr. Erika 
Se d a, von der österreichischen Volkspartei die 
Abgeordneten Dr. Ha f ne r, Dr. Hau s e r, 
Dr. Marga Hub i n e k, Wilhelmine M 0 s e r 
und Ottilie R 0 eh u s sowie von der Freiheit­
lichen Partei österreichs der Abgeordnete Z e i l­
I i n ger angehörten. 

Dieser Unterausschuß behandelte in insgesamt 
aCht Sitzungen in Anwesenheit des Bundesmini­
sters für Justiz Dr. B rod a urid des Staats­
sekretärs im Bundeskanzleramt Elfriede Kar 1 
die gegenständliche Materie und bereitete auf 

Grund der Regierungsvorlage und des Initiativ­
antrags den Entwurf eines Un~erhaltlSvorschuß­
gesetzes vor, der in vielen Punkten zu neuen 
Lösungen gelangte. In den Sitzungen am 5. März 
und 7. April 1976 wurden der Präsident des 
Oberlandesgerichts Innsbruck, Dr.Karl Kohl':' 
e g ger, der Leiter der Abteilung Jugendfür­
sorge des Amt'es der Niederösterreichischen Lan­
desregieTung, Wirklicher Hofrat Dr. Josef Be r­
ger, der Leiter des Jugendamts ,der Stadt Sah­
burg, Oberamtsrat Sigurd Le t t ne r, :der Vor­
sitzende der Gewerkschaft der öffentlich Be­
diensteten, Bundessektion Justiz,Regierungsrat 
Raimund Fr i e d r ich, der Leiter des Jugend­
amts der Slladt Wien, Ohersenatsrat Dr. Walter 
Pro h a s k a und der Leiter der Finanzabtei­
lung des Amtes der Oberösterreichischen Landes­
regierung, Wirkl,icher Hofrat Dr. Josef H aa ger 
als Sachverständlige im Sinn des § 40 ,des Ge­
schäftsordnungsgesetzes 1975 gehört. 

An den Beratungen des Unterausschusses nah­
men außer den genannten Regierungsmitgliedern 
seitens des Bundesministeriums für Justiz Sek­
tionschef Dr. E d 1 b a c he r, Ministerialrat Dok­
tor E n t, Landesgerichtsrat Dr. Ho p f sowie 
fallweise Ministerialsekretär Dr: D j a 1 i n 0 u s 
oder Bezirksrichter Dr. S tor m an n teil. Zu 
einzelnen Fragen des Gesetzesvorhabens kamen 
in den Beratungen Sektionschef Dr. L 0 e b e n­
s t ein als Vertreter der Verwaltungs- und Per­
sonalsektion des Bundesministeriums für Justiz, 
Ministerialia't Dr. Wo h 1 in an n und Sektions" 
ratDr. Sehn abi. als Vertreter des Bundes­
ministeriums für Finanzen sowie Ministerial­
sekretär Univ.-Doz. Dr. Be reh t hol d und 
Ministerialsekretär Dr. 0 k.r e s e k als Vertreter 
des Verfassungsdienstes des Bundeskanzleramts 
zu Wort. . 

Am 12. Mai 1976 bel'ichtete der ,UntemU's­
schuß sodann dem Justizausschuß über das Er­
gebnis seiner Arbeiten. 

An der ~ichan den Bericht des Unteraus:­
schusses anschließenden Debatte beteiligten sich 
die Abgeordneten Dr. Beatrix E y P e 1 tau e' r, 
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2 199 der Bei1agen 

BI e eh a und o,r. H 3U seT, <ler Aussmaß-: des Entwurfes}. Auch dieser Fan fügt 5lim in -das 
obmann Abgeordneter Z eil i inge r 'sowie üer' System des Gesettesen:t'Wllrf,s,. namdem -der S'na'at 
Bundesmmister für Justiz Dr. B rod a.immer dann einspringen soll, wenn zwar ein an 

Im f~lgenden werden die grundsätz1imen über- sich .leistungsfäh~ger U~terhal.tspflichtiger vorh.an­
legungen dargelegt, von denen sich der Justiz- de?, LSt,es~ber nt~t gehngt,dle~e.Unterhaltspfhcht 
ausschuß - unter Berücksichtigung der Beratun- mit rechtlIchen Mitteln zu rea!üsueren. Dem Straf­
gen des Unterausschusses -leiten hat lassen. tatbestand nach § 198 StGB und der Unterhalts-

bevorschussung liegt in der Regel ein nm wesent-
I. Der Justizausschuß hält an der sowohl der lichen übereinstimmender Sachverhalt zugrunde: 

Regierungsvorlage als auch dem Iniciativantrag ein Unterhaltspflichtiger verletzt seine - an sich 
zugrunde liegenden Zielsetzung fest, denim bestehende ~ Unterhaltspfl,icht. Auch die rechts­
Familienremt begründeten Untel"ha.1tsan- politischen Zielsetzungen be~der Rechtseinl'icht'lln­
spruch minderjähriger Ktinder zu sichern. Die gen decken sich weitgehend: es geht um die 
vom Bund zu erbningenden Leistungen roHen' Sicherung des Unterhalts Unterhaltsbedürftiger. 
sich daher grundsätzlich nach der im Zivilrecht Die Organisation des Strafvollzugs bringt es nun 
umschriebenen und in einem Exekutionstitel kon- mit sich,idaß ein arbeitsfähiger Strafgefangener, 
kretisierten Unterhaltsforderung des Kindes be- auch wenn er im Strafvollzug einer Beschäftigung 
scimmen. Der Sund soll sich mit Lltiesen Leistun- nachgeht, kein zur Erfül1ung seiiner Unterbalts­
gen freillich nicht in die unterhaltsrechtlichen pflicht ausreichendes Binkommen erzielen kann; 
Beziehungen zwischen Kindern und ihren Eltern er kann deshalb, sofern der Strafgefangene keine 
drängeu;die familienr.echtliche Unterhaltspflicht sonstigen Mittel hat, auch keinen Unterhaltsbei­
bieibt von .der vorgeschlagenen Regelung unbe- trag leisten. Es würde der erwähnten rechtsp01i­
rührt. Der UnterhaItspfLicht,jgesoll v,on seiner tischen Zielsetzung beidergesetzl.icher Maßnah­
Pflicht nicht .befreit werden, sondern weiterhin men, der strafrechtlichen Ahndung der Unter­
dem Kind oder - nach übergang der Unter- haltspflichtverletzung und der Unterhaltsbevor­
haltsforderung auf den Bund - diesem gegen- smussung, Wliderstreiten, deshalb nun auch keine 
über zur Leis~ung der Unterhaltsbeiträge ver- Unterhaltsvorschiisse zu gewähren. Davonabge­
pflichtetsein: der Bund soll bloß Vorschüsse sehen würde eine solche Folgerung auf kein 
auf den Un,terhalt gewähreI'l. Dieses Wesen der Verständnis ;bei der rechtsumenden :Bevölkerung 
Leistungen des Bundes, zu dem siCh der Unter- stoßen. Der Justizausschuß schlägt deshalb vor, 
ausschuß ausdrücklich bekennt, bildet die Grund- die Unterhaltsvorschüsse auCh zu gewähren, wenn 
lage der vor.geschlagenen Regelung. der Unterhaltspflichtige eine Freiheitsstrafe wegen 

2. Der Jus,tizausschuß folgt nm wesentLichen 
dem Vorschlag der Reg.ierungsvorIage, Unter­
haltsvorschüsse grundsätzlich nur zu gewähren, 
wenn für den Unterhaltsanspruch ein vollstreck­
barer Exekutionsllitel besteht. Er schlägt jedoch 
im Sinn eines im Initiativantrag ausgedrückten 
Gedankens {s~ehe § J8 g Famili,enloastenausgleichs­
gesetz 1967 IidF des Art. I des IllIiciativantrags) 
zwei Erweiterungen vor: 

Der Staat soll mit seinen Leistungen nicht nur 
einspringen, wenn sich der Unterhaltsschuldner 
im ZwangsvoUstreckungsverfahren dem Zugriff 
auf sein Vermögen oder seine Einkünfte entzieht, 
sondern ruch dann, wenn er dunh sein Verhalten 
berei,tsdie Schaff.ung .eines vollstreckbaren EiKe­
kutionstitels vereitelt, indem er etwa seine Mit­
tellosigkeit -herheiführt oder sich durch Absetzen 
ins Ausland der Unterhahsfestsetzung entzieht 
(§ 4 Z. 2 des Entwurfes). 

Außerdem soll der Bund auch Leistungen ge­
währen, wenn der Unterhaltspflichtige, weil er 
seine Unterhaltspfl~cht gröblich verletzt hat,eine 
Freihcitsstrafe nach § 198 StGB verbüßt und sein 
Unterhaltsbeitrag deshalb - nach der ReChtspre­
chung .der Geridlte - während der Verbüßang 
der FreiheittlSs.tr.afe, wenn er kein sonstiges Einkom­
men hat, nicht .bemessen werden kann (§ 4 Z. 3 

Verletzung seiner Unterhaltspflicht verhüßt. 

Mangels eines - jedenfalls dem materiellen 
Recht entsprechenden - Unterhaltstitels kann in 
den beidengenannten FäHen hei der Bemessang 
der Vorschüsse nicht an einen festgesetzten U'n­
terhaltsbeitrag angeknüpft werden, es soUen des­
halb nach Altersstufen des Unterhaltsbere<!htigten 
abgestufte feste Beträge -als Vorschüsse gewährt 
werden. Der Begriff "Vorschuß" ist für diese 
Leistungen deshalb nicht fehl am Platz, weil die 
vom Bund gezahlten Beträge unter Umständen 
im Weg der Geltendmachung ,der Unterhalts­
pflicht der subsidiär Unterhaltspflichtigen herein­
gebracht werden können. 

3. Der Jusnizausschuß hat sich sehr eißgehend 
mit .der Frage auseinandergesetzt, in welcher 
Weise im Rahmen des Gesetzesvorhabens auf die 
nach ·dem bürgerlichen Recht subsidiär Unter­
hahspflichnigen Bedacht genommen werden soll. 
Dabei ist berücksichtigt worden, daß der N atw­
nalrat als eines der nächsten Gesetzesvo·rhaben -dre 
Neuordnung der RechtssteHungdes eheliichen 
Kindes behandeln wird, in dessen Rahmen auch 
die Fr.age .der Unterhalts,pllicht der Eltern und 
Großeltern eines Ktindes neu zu üb.erdenken sein 
wird. Dieser grundleg.en,den Neuregelung soU mit 
der hier - für die Unterhaltsbevorsmussung -
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gefundenen Lösung keineswegs vorgegriffen wer- 4. Br-eiten ~aum hat .inden Erörterungen des 
-deh. Justizausschusses aumdie Frage eingenommen, 

wekhen Behörden die einzelnen im Rahmen der Der Justizausschuß list im einzelnen zu f6Igen-. . 
U n terhaltsbevorsch ussung wahrzunehmenden .den Ergebnissen gelangt: 
Aufgaben - besonders die Bewilligung, Auszah-

a) Das unterhaltsberechtigte Kind soll im Ver- lung und Hereinbl1ingungder Vorschüsse _ 
fahren auf Gewährung von Vorschüssen, wenn übertragen werden sollen. Dabei war es das Be­
.deren Voraussetzungen hinsichtLich des primär streben des Justizausschusses, eine Lösung zu fin­
Unterhaltspflichnigen vorliegen, nicht auf die Un~ den, die einen mögLichst geringen Personal- und 
terhaltspflicht eines subsidiär Unterhaltspflichti-. Sachaufwa:nd erfordert und eine möglichst rasche 
gen verwiesen werden können. Dieser sowohl in und unbürokratische Abwicklung der Auszahlung 
-der Regierungsvorlage als auch im Inilliativantrag der Vorschüsse gewährleistet. 
enthaltene Grundsatz wird nun klar ausgedrückt Nach der gefundenen Lösung soll die Ent­
{§ 7 Abs. 2). Das Kind soll nicht gezwungen sein, scheidung über die Gewährung der Unterhalts­
ehe es Vorschüsse begehren kann, die Unterhalts- vorschüsse _ im Sinn des Vorschlags der Re­
pflichtigen nach dem Ra,n,g ihrer Unterhaltspflicht gierungsvorlage _ den Vormundschafts- und 
in Anspruch zu nehmen. Pflegschaftsgerichten übertragen werden, weil sie 

b) Im übrigen soll jedoch der Grundsatz gelten, nach ihrem sonstigen Wlirkungsbereich am besten 
daß dlie im bürgerlichen Recht begründeten Un- in der Lage sind, objektiv die Anspruchsvoraus­
terhaltspfl,ichten durch das neue Gesetz mcht setzungen zu beurteilen. Die Anweisung der Vor­
herührt werden (§ 28 erster Halbsatz). Dieser schüsse soll, um den Zeitraum zwischen Bewilli­
Grundsatz wirkt sich besonders .bei der Herein- gung und Auszahlung mögl,ichst abzukürzen, 
bring~ng der bevorschußten Unterhaltsbeiträge gleichfalls einer Stelle im Rahmen der Justiz 
aus, die der Bezirksverwaltungsbehörde (Jugend-, übertragen werden: den Oberlandesgerichten, die 
amt) im Rahmen ihrer Stellung als Vertreter des die Auszahlung - aus den Mitteln des Aus­
Kindes zur Durchsetzung dessen Unterhaltsan- gleichsfonds für' Famaienbeihilfen - mit Hilfe 
sprüche obliegt. der zeitgemäßen Einrichtung der elektronischen 

Datenverarbeitung im Weg des Bundesrechen-. 
c) Nach geltendem Recht ist - gleich, ob es amtes und der ·österreichischen Postsparkasse ver­

sich um ein ehe1iches oder unehel,iches Kind han-: anlassen werden. Das Geld soll dem Zahlungs­
delt - die Mutter nach dem Vater des KJindes empfänger entweder bar (Auszahlung. durch den 
subsidiär zur Leistung des Unterhalts verpflichtet. Briefträger) oder unbar (überweisung auf das 
Nach der Rechtsprechung tritt die subsidJiäre Un- Konto bei einer Krooitunternehmung) zufließen. 
terhaltspflicht nicht nur im Fall der Mittellosig- Bezüglich der Fngeder EiI1ibringung ,der ausg,e­
keit des primär Unterhaltspflichnigen, sondern zahlten Vorschußbeträge geht der Jusciza'llsschuß, 
schon dann ein, wenn sich der primär U riter- besonders aucha:uf Grund ,der Stellungnahmen der 
haltspflichtige seiner Pflicht enwieht. Die ,dem im Unterausschuß angehörten Sachverständigen, 
Kind ,auf Grund seines Unterhalts3Jnspruchs an davon aus, daß die Jugendämter wohl die meiste 
.den zuerst verpflichteten Vater geleisteten Vor- Erfahrung mit der Durchsetzung von Unterhalts­
schüsse müßten daher an sich vom Jugendamt. ansprüchen minderjähl1iger Kinder haben und 
im Weg der Durchsetzung des Unterhaltsan- auch über ein entsprechend ausgebildetes Personal 
spruchs des Kindes 'an >die Munter hereinge- verfügen. Dazu kommt die Erwägung, daß die 
br.acht werden, u.zw. 'auch dann, wenn dWese Jugendämter ohnehin schon auf Grund der gel­
ohnehin durch die Betreuung des Kindes in tenden Rechtslage in den meisten Fällen als Amts­
,ihrem Haushalt heträchtliiche Leistu~gen für die-. vormünder oder besondere Sachwalter des Kindes 
ses erbringt. Um einem solchen - das Ziel des mit der Durchsetzung des Unterha:ltsanspruchs 
Gesetzesvorhabens überhaupt in Frage stellenden des Kindes 'befaßt sind und dies künftig auch 
- Ergebnis entgegenzuwirken, sieht der Geset- ,darÜiber hinaus insoweit ®ein werden, 
zesentwurf ausdrücklich vor, daß das Jugendamt aLs der Unterhaltsanspruch des Kindes .die 
als gesetzlicher Vertreter des Kindes - den (sub- .gewährten Vorschüsse Ülbersteigt oder noch 
sidiäreri) Unterhalts anspruch des Kiindes gegen UnterhaJtsrückstän.ae aushaften. WÜflde man eine 
denjenigen Eltern- oder Großelternteil nicht gel- andere' Stelle . mit der Hereinbringung lder 
tend machen .darf, der den Haushalt führt, in Unterhaltsvorschiis.s.e h.etl13iUen, 00 hättte ldies 
.dem das Kind aufwächst (§ 28 zweiter Ha1b- eine Doppelgeleisigkeitzur Folge, die im 
satz). Durch ,diese Formel, dn.e den vom Widerspruch zum GruThd&atz einer möglichst 
'Ge9etzgeb.er ~m § 94 Abs. 2 erster Satz ökonomischen ·Gestaltung der Verwaltung stän,de. 
NBGB idF BG BGBl. Nr. 412/1975 aus-; Der Juscizausschuß schlägt daher eine Rf\gel'llng 
,gedrückten Gedanken fortentwiLkelt, wirddJie vor, nach der das Jugendamt in .seiner 
Leistung desjenigen, der das Kind in seinem -EigenschaJftal1s gesetzlicher Vertreoor des Kiirn­
Haushalt betreut, ilsvollweniger Unterhaltsbei-, des dessen Uuterhaltsford,erung auch .i.mF.all 
'trag anerkannt. . der Gewährung von Unterhaltsvorsch'üssen gel-

2 
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4 199 der Beilagen, 

tend zu machen und ,die hereingebrachten Be- treffen lassen, wenn die entsprechenden Erfah-· 
träge, soweit 'auf sie Unterhaltsvorschüsse gelei- rungen mit der Vollziehung des Gesletzes gesa.m­
stet worden sind,' im Weg des Oberlandesgerichts melt worden sind., Es w~rd Sache des Bundesmi­
an: den Familienlastenausgleichsfonds :lIbzuführen nisters für Justiz sein, die erforderlichen Maß-. 
hat. Erst wenn die gesetzliche Vertretung des, nahmen zu treffen. 
Jugendamts endet, etwa weil das Kind volljährig 
geworden ,ist, soll die noch offene Unterhalts­
forderung des KJindes im Ausmaß der gewährten 
Vorschüsse auf den Bund 'übergehen und das 
Oberlandesgericht (Einbringungsstelle) - im Sinn 
des Vorschlags der Regierungsvorlage - die rück­
ständigen Unterhaltsbeiträge zur Deckung der 
,gewährten Vorschüsse eintreiben. 

5. Der JustJizausschuß ,ist, im Sinn d~r Recht­
sprechung des Verfassungs gerichtshofs der Auf­
fassung, daß der Kompetenztatbestand "Zivil­
rechtswesen" des Art. 10 Abs. 1 Z.6 B-VG alle 
Regelungen deckt, dierechtssystematisch auf das 
Zivilrecht zurückgeführt werden können. Der­
gestalt fügt sich der durch den Gesetzesentwurf 
ger,egelte Gegenstand, der die bestmögliche Si­
chening des zivilrechtlichen . Unterhaltsanspruchs 
Minderjähriger bezweckt, in sach1icher und orga­
nisatorischer HinSlichtin das Vormundschafts­
und Pflegschaftswesen ein und ist als eine syste­
matische Fortentwicklung des Ziv'ilrechtswesens, 
zu dem immer auch schon das Verfahrens- und 
Exekutionsrecht gehört haJben, zu betrachten. 
Der Just~zausschuß hat auch die Frage geprüft, 
ob diese' Auffassung nicht durch eine ausdrück-
liche Verfassungsnorm bestätigt werden sollte. Er 
ist - !in übereinstimmung mit den zugezogenen 
Vertretern des Verfassungsdienstes '-, zu dem 
Ergebnis gekommen,. daß' dies angesichts der 
Rechtsprechung des Verfassungsgerichthofs über 
die Zulässigkeit der systematischen .Weiterent­
wicklung der in den Kompetenzartikeln des 
B-VG genannten Sachgebiete entbehrEch ist. 

6 •. Mit der Unterh~ltsbevorschussung über­
nimmt die Justi1zeine, wenngleich sich ·in ihren 
bisherigen Wirkungsbereich sinnvoll einfügende, 
so doch grundlegend neue Aufgabe. Der Justiz­
ausschuß war bestrebt, die Vollziehung des Ge­
setzes so einfach wie möglich zu regeln; so hat 
er etwa den Vorgang bei der' Rückzahlung der 
Vorschüsse durch die Einschaltung des Jugend­
amts wesentlJich eJinf,acher ge~taltet, als dies :die 
Regierungsvorlage vorgeschlagen hatte. Dermoch 
wird die Vollziehung des vorgeschlagenen Bun­
desgesetzes zusätzliches Personal im' Bereich der 
JUrSoiz eI1fordern. Darauf haben der Lei~er der 
Verwaltungs- 'und Personalsektiol). des Bundes­
ministeriums für Justiz und. der Vertreter der 
Bundessektion Justiz der Gewerkschaft der öffent­
lich Bediensteten in den Beratungen des Unter­
ausschusses besonders. hingewiesen; Die angestell­
ten Schätzungen über den voraussichtlichen Per­
sonalmehraufwand weichen zum Teil voneinander 
ab. Abschltießende Feststellungen werden sich erst, 

7. Der 1ustlizausschuß hat auch die Auswirkun­
gen des 'Gesetzes·entwurfs ,auf die Belastung der 
Länder infolge der Heran:iJiehung des Jugendamts, 
besonders beim Vorgang der Rückzahlung der' 
UnterhaltlSvocl'schüsse, bedacht. Doch darf einer­
seits nicht ÜlbeI1sehen werden, .daß es dem J ugencLlJint 
auch nach der geltenden Rechtslage obliegt, in 
schwierigen Fällen die Unterhalts'ansprüche min­
derjähriger Kinder durchzusetzen. Umgekehrt hat 
der Bundesgesetzgeber die Jugendämter bei der 
F,ührung von Amtsvormundschaften' durch den 
Abs. 2 des § 198 ABGB, der durch das Bundes­
gesetz vom 30. Oktober 1970, BGBL Nr. 342" 
eingefügt worden ist, entlastet; darauf haben auch 
die Sachverständigen im Unterausschuß hingewie­
sen. Auf der anderen Seite wird das, Unterhalts­
vorschußgesetz auch zu einer Entlastung der 
Länder im Bereich der Sozialhilfe führen. 

Im folgenden werden die wesentlichen Erwä­
gungen des Justizausschusses zu den einzelnen I 

Bestim~ungen des Gesetzesentwurfs wiederge­
geben. 

Zum § 1 

Der Justiz';llUsschuß hat erwogen, ob ,auch auf 
die gesetzlichen Unterhaltsamprüche volljäh­
rioer Kinder - in Betracht kommen vor allem 
di~ Unt,eI1haltsansprüche Studierender - an ihre 
Eltern Vorschüsse gewährt werden sollen. Bei der 
Lösung d,ieserFra,ge ist zu beachten, ,daß ein 
rechtssystematischer Ausgangspunkt des Gesetzes­
vorhabens ,der § 21 ABGB ist, nach dem Min,der­
jährige unter dem besonderen Schutz der Gesetze 
stehen und di,e Ger,ich·te ihnen gegenüber zu be­
sonderer Fürsorge verpfl'ichtet sind (§ 2 Abs. 1 
AußStt'G). Deshalb wird a·uch di,e Entsch·eidung 
über ,die Gewährung von Vor·schüs,senden Vor­
mundsch,afrs- 'und PfI·egschaftsgerichten übertra:.. 
gen. Auf Volljährige bezieht sich die alLgemeine' 
SchutZJbesnimmung ,des § 21 ABGBnicht, und 
sie untel1stJehen lauch nicht der Vormundschafts­
und, Pflegschalftsge11ichtsbarkeit. Um volljährige 
Studierende in ,den Genuß der Unterhll!tsvor­
schüsse geLangeniu Lassen, müß'ten ·daher nicht, 
nur die Anspruchsvoraussetzungen weiter gefaßt 
werden, sondern es bedürfte noch mner Reihe 
anderer rechtlicher Vorsorgen, besonders in ver­
fahrensreehtlicher Hinsicht. Bine solche Regelung, 
ließe sich aboer'kaum in das 'nun gefundene 
Sysrem der Vorschußgewährung einfügen. Im 
übr~gen erscheint es .zweckmäßiger, dem Anliegen 
der Stwdierenden, durch, Leistungen aus öffent~-
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llichen Mitlteln ,di.e matel1iellen Grundtag,en ihres 
$tudiums :sicherzustellen, im Rahmen der Rege­
Jung der StUidienbe~hilfen Rechnung zu tragen. 

Zum § 2 

Der }ustmausschuß hält an der sowohl in der 
'Regierungsvorlag:e als auch grundsätzlich im 
Initiamvannr,ag umschriebenen Anspruchsvo11aus­
setzung' des »,gewöhnlichen Aufenthalts im 
InlaI1d" (Abs. 1) fest. Er geht ,davon 
.aus, daß der gewöhnliche Aufenllhalt nach 
Lehre und Rechtsprechung im al1gemeinenauch 
durch eine zeitweiLige Abwesenheit :im Aus­

'land, etwa infolge beruflicher, familiärer oder 
urlaubsbedingüer Umstände oder auch zu 
Ausbildungjszwecken, nicht ,aufgehoben wird. 
Denn es soll auch -das IGnd· in den Genuß ,der 
UnterhOliltsvorschüsse ~elan&en, das z. B. von 
·seiner Mutter bei Verw,andlJen ,im Ausl,and zur 
vorübergehenden Pflege oder in einem ausländi­
.sehen Internat zu .AuSibilduI1gszwecken .unterge­
:bracht wil1d. 

Im Abs. 2 des § 2 hat ,der Justizausschuß -
_ gegenüber der Regiemngsvorlage - zwei Ein­
:schränkungen vor,genom~en: Unüerhaltsvor­
schüsse sollen nicht gewährt werden, wenn das 
unterhaltsberechtligte Kind mit dem Unterhalts­

. schuldner im gemeinsOlimen HOliushalt lebt oder 
wenn eSOlluf Grund einer Maßna!hme der Jug,end­
wohlfahrtspflege oder der Soz,ialhilfe in einem 
Heim oder bill PflegeellJern untergebracht ist. 
Mit der ersten Einschränkung soll einer miß­
bräuch\:ichen InaI1spruchnahme der Unterhalts­
vorschüsse vor.gebeugt wel1den ; eine ähnliche 
Regdun,g schlägt auch der Initi.atlivantrag vor 
(siehe § 38 a Abs. 2 FamllienlasteI1au:sgleichs­
:geseiz 1967 idF des Art. I des Initiativantrags). 
Die zweite Einschränkung soll sicherstel­
Ten, daß die Kosten der Unterbringung eines 
Kindes in .einem Heim oder bei Pflegeeltern ,nicht 
vom Träger ,der Jug,endwohilfahrtspflege oder der 
Sozialhilfe, ,den ,diese Kosten nach ,der geltenden 
Rechtslage treffen, <bufden Bund überwälzt wer­
-den. 

Zum § 3 
Der Justiz:wsschuß schlägt vor, die Z. 2 dieser 

:Bestimmung gegenüber dem Vorsch\.ag der Regie­
rUI1gsvorLage in zweifacher HinS'icht genOlluer zu 
fassen: 

Um keinen ZWieifeldarüberaufkommen zu 
lassen, wie laI1ge det erfoL~lose Exekubionsver­
'such zurückliegen darf, um noch einen Antr.OlIg 
.auf Vorschußgewährungbegründen zu können, 
:ist eine Frist von ,drei Monaten f,estgesetztwor­
den. InnerhaLb dieser Frist, gerechnet a1b dem 
Zeitpunkt, in dem sich :die Erfolglosigkeit der 
Exekutionsführung - .in ,diesem Wiird die (erfolg­
'lose) Exekution ja noch geführt- erweist, kön­
nen Untel1haltsvorschüsse be<bntragtwerden; I1ach 
.AbLauf der Frist muß, wenn der Antrag nicht auf 

§ 4 gestützt ~el1den kann,ernelllt Exekution ver­
sucht werden. Der Schluß der Z. 2 drück~ deut­
lichaus, daß Vorschüsse nur auf den la\lfenden 
Unterhalt. gewährt werden; Führt ein Kind Exe-: 
kution zugleich Zur Hereinhrin,gung -des Unter­
haltsrückstandes rurud zur Hereinbringung (Siche­
rung) des laufenden Unte11ha1ts, ~o muß es sich 
die hereingebrachten Geldbetr~ge - für Idie Be­
urteilung der Vor,aussetzungen der Vorschußge­
währung - ,auf den laufenden Unterhalt anrech­
nen lassen; es können somit Vorschüsse nicht 
etw:a mit der Begrünldung hegehrt wel"den, die 
vom Unterhaltsschuldner hel"eiI1gebrachten -
und ,den Laufenden UIlIterhalt an sich deckenden­
Beträ~e dienten zur Befriedigun,g ,des Unterhalts-
rückstandes. . 

Zum § 4 

Die Z. 1 des § 4 entsprucht in ihl1er Ziel­
setzung im wesentlichen ,dem § 4 Z. 1 der 
Regjierungsvorlage; di'e Bestimmung ist bloß 
allg-emeiner gefaßt worden, Um dem Gel"icht 
die Möglichkeit :ou geben, jeweils den Umständen 
des Ein:oeHalls Rechnung zu trag,en. Bezüglich 
der in. den Z. 2 und 3 umschriebenen FälLe ,der 
Vor",chußgewährun,g '."'irdauf Punkt 2 ,der Einlei­
tung des Berichtes h~I1gew.iesen. 

Zum § 5 

Abweichend von ,der Regjierunglsvodage ist 
nun vorgesehen, daß die Unterhaltsvorschüsse 
nicht immer in der Höhe des im Exekutions­
titel festgesetzten Unterhaltsbeitrages zu gewäh­
ren sind, sondern auch ein niedrigerer Betrag 
begehrt werden kann. Mit dieser Regelung will 
der Justizausschußden Fällen Rechnung tragen, 
in denen der Unterhaltsschuldnerregelmäßig 
einen bestimmten, aller;dings unter ,dem seiner 
gesetzlichen Unterhaltspflicht liegenden Unter­
haltsbeitrOlig leistet. Das Kind soll in eiI1en1 
solchen Fall die Gewährung von Vorschüssen bloß 
·auf den FehLbetrag beantnagen können. 

Zum§ 6 

Es erscheint sachgerechter, bei der Festlegung 
der Höchstgr,enze ,der Unterhaltsvorschüsse 
nicht - wi1e .die Re&ierungsvorlage vorschlägt -
auf den für VollWiaisen, sondern auf den für 
Halbwaisen geltenden höchsten Richtsatz 
der PensionsversicheruI1g I1ach dem ASVG Bezug 
zu ·nehmen (Abs. 1). Diese Regelung kommt 
auch .der :im InitialliVlantl1ag vorgeschlagenen 
Obergrenze nahe. Es handelt sich um den Richt­
satz nach § 293. Abs. 1 Buchstabe c bb erster Eall 
des Allgemeinen SozialversiCherungsgesetzes, 
BGBl.Nr. 189/1955, ,in der jeweiLs geltenden 
Fassung. Dieser beträgt derzeit 1741 S (Art. II 

. Z., 27 der' Verol'dnung des Brundesministernums 
für soz,iale Verwaltung vom 26. November 1975, 
BGBl. Nr: 614, über die FlcststelLung des Aus­
maßes der veränderEchen Werte und einiger fester 
Beträge aus dem AllgemeinenSoz,ialversicherungs-
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gesetz, dem Gewel'lblicben SeLbständigen-Pensions~ 
versicherungsgesetz, ,dem Bauern-Pensionsver­
sicher,ungsgeseu; dem Bauern~Kr,ankenversiche­
rungsgeseiz und dem Gewenblichen Selbsdndigen­
Knank,enversicherungsgesetz für das Kalender­
jahr 1976). 

schuß die in ,der Regierungsvorlage vorgeschia.,. 
gene Frist von einern Jahr auf drei Jahre ver­
längert. Durch die Worte "jedoch jeweils" wird 
ausgedrückt, daß diedreijähr.i:ge Frist keine ab­
solute Begl'lenzung der Vorschußgewährung be­
deutet; unter den Vora.ussetzungen des § 1& 
können die Vorschü'Sse immer wieder ·erneut ge­
währt werden. 

Zum § 9 

Da in den Fällen ,der Vorschußgewährung nach 
§ 4 Z. 2 un'd 3 nicht an ,einen im ExelültiohS­
titel festgesetzten Unterhialtsbeitragang,eknüpft 
werden kann, werden ,die V örschüsse für diese 
FäHe in - Iliach AheI1sgruppen der Unterhalts- Di~ Bestimmung r.egelt allgemein die Vertre­
berechtigten .albgestuften - festen Beträgen be- tung des unterhaltsberechtigten Kindes :im Ver­
stimmt (Abs. 2). Dabei wil'ld, damit die Regelung fahren:iauf Gewaihrung von Unterhaltsvorschüssen 
möglichst bewegtich ,ist und stets der allgemeinen (Abs. 1) und z·ur Durchset2lung der Unterhaltsan­
Entwiicklung ,der Einkommensv,erhältnisse Rech-' sprüche des KJindes im Fall der Gewährung von. 
nung trägt, von dem im ,Abs. 1 ,festgesetzten Vorschüssen (Abs. 2). Abweichend von der Re~e­
Höchstbetrag ,ausgegangen. Demnach würden der- rungsvorlag,e ~st bei ,der Antra,gstel!.ung keine 
zeit in den Fällen ,des § 4 Z. 2 und 3 die Unter- ausschließIiche Vertretungsbefugnis ,des Jugend­
haltsvorschüsse für ein Kind his zur Vollendung amts vorgesehen. GrullIdsätzlich soH, soweit nicht 
des 6. Lebensjahrs 436 S, vom voHenderen 6. his nachdem Stand des Vormundschafts-oder 
zum vollerideten 14. Lebensjahr 871 S und ab Pflegseh~ftsver,fahren:s die Be2lirksverwaltungsbe­
dem vollendeten 14. Lebensjahr 1306 S monat- hörde Amtsvormund' oder besonderer Sachwalter 
lieh betragen. des Kindes zur DurchsetZJung dessen Unterhalts-

. an.sprüche i'st, der zur Vertretung des Kindes in 
Zum § 7. Unterhaltssachen herufene Elternteil, also be-

Der Jus~izausschuß haJt ,die im § 7 der Regie- sonders die Mutter, Unterhaltsvorschüsse für ,das 
rungsvorlage vorgeschlag,ene Regelung deutLich,er Kind heantragen können. 
gefaßt und in zwei Ahsätze geglLedert; überdies 
ist sie ,auf die neu hinzugekommenen Fälle der 
Vorschußgewährung nach § 4 Z. 2 und 3 a:bg,e­
stimmt worden. Der Abs. 1 soll vor allem einer 
mißbräuchlichen Inanspruchnahme von Unter­
haltsvOIlschüssen vorbeug,en, ,aber auch sonst, be­
sonders wenn sich seit ·der Festsetzung des Unter­
haltsbeitrags die für die Unterha1tsbernesmng 
maßgebenden Verhältnisse wesentlich geändert 
habe>n, dem Gel"icht ,ermöglichen, die Vorschüsse 
in der der gesetzlichen Unterhaltspflricht entspr,e­
eheni<len Höhe zu bemessen. 

Der Abs. 2 stellt kLar, daß der Unterhaltsbe­
rechtigte Vorschüsse immer schon dann hean­
spruchen lmnn, wenn ,die Vora.ussetzungen hin­
sichtlich des in erster Linie Unuerhaltspflrichtigen 
vorliegen, und er nicht zuerst v,ersuchen· muß; 
den Unterhalt von den anderen - su;bs~diär -
Unterhaltspflichtig,en herein2lu;bringen. Das be­
deutet Jreilich nicht, daß die .sUlbsidiär Unter~ 
haltspf1.ichtigen Üibel1haupt nicht in Anspruch gec 
nommen w,el'lden dürf,en: Nach § 28 bleibt deren 
Unterhal1Jspflricht unberührt und kann die Be­
zirksverwa.ltungsbehörde ,als gesetzlicher Vertre­
ter ,des unterhaltsberechtiigten Kindes, besonders 
auch zur HereinbIling,ung der gewährten Vor­
schüsse, ,des,sen Unterhaltsa.nsprüche an die subsi­
diär Unterhaltspflichnigen geltend machen. Dies­
bezüglich wird auf die Ausführungen unter 
Punkt 3 der Einleitung des Benichteshingewiesen. 

Zum § 8 

Um die Ger,ichre zu entlasten, und zum Zweck 
der Verwaltungsvereinf,achung hat der Jusnizaus7 

Zum § 13 

Als die Stelle, die die AUszahlung der Unter­
haltsvorschüsse zu veranlassen hat, ist hier und 
an den ·anderen, sich auf ,d~e AuszaJhlung der 
Vorschüsse beziehenden Stellen des Gesetzesent­
wurfs der Präsident des Oberlandes­
gerichts genannt. Da es sich bei der Auszah­
lung ,der Vorschüsse um eine Angelegenheit der 
Jusuizverwal~ung handelt, kann di.ese A,ufgabe 
nicht dem OberLande~gericht, sondern nur ,dessen 
Präsidenten als dem Träger ,der Jusuizverwaltung; 
auf dieser Ebene übertmgen werden. 

Zum § 15 

Der Jusnizausschuß hat ,die in der Regierungs­
vorlage vorgeschLagene Rechtsmitte1beschränkung 
des Abs. 1 zweiter Satz deutlicher gefaßt, so ,daß 
die zulässigenR,ekursgrunde unmittelbar der Be­
stimmung entnommen wenden können. Demn,aeh 
können Umstände, die den Grund oder ,die Höhe 
des, Unterhaltsanspruchs des Kindes betreffen, 
gIlundsätzLich nicht mit einem Rek'lirs gegen die 
Entsche]dung über die Gewährung der Unterhalus­
vorschü,ssegeltend g,emacht werden. Der Rekurs­
wenbel' soll diese Umstände i.n dem hierfür sonst 
vorgesehenen Vedahren, etwa mit 'e~nem Antrag 
beim VOl"mundseh·afts- oder Pflegschaftsgericht 
auf Herabsetzung oder Emöhung des Unterhalt.s­
beitrags oder mit einer Klage nach § 35 EO; vor­
bringen. Eine Ausnahme muß frei'lieh für die 
Fälle gelten, in ,denen den Grund oder die Höhe: 
betreffende Umstände Tatbestltndsvomrussetzun-

\ 
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199 der Beilagen 7 

gen des Unterhaltsvorschußgesetzes 5eLbstsind; 
es handelt s.ichum die Regelungen des § 4 Z. 2 
und 3 sowie des § 7 Abs. 1. 

Die Rekursbef~~s soll nicht nur den Personen 
zustehen, denen der Beschluß über ,die Gewäh­
rung der Unterhaltsvorschüsse zuzustellen ist 
(§ 14 Z. 1), sondern - im Sinn der allg,emeinen 
Grundsätze über die Rechtsmittelbefugnis . ~m 
außerstr·einugen Verfahren - j'edem, der sich 
durch die Ennscheidung des Gerichtes "beschwert 
er.achtet" (§ 9 Abs. 1 AußStrG), aLso z.B. auch 
der Mutter, in deren Pflege sich das Kind be­
findet, auch w,enn sie nicht aLs Sachwalterin ,des 
Kindes den Antmg auf Vorschußgewährung .ge­
stellt hat. 

Zum § 17 

Durch ,die Str.eichung ,der im § 17 Abs. tder 
Regierungsvorlage vorgeschlagenen Anordnung, 
die Vorschüsse für die bereins fälligen Unterhalts­
beiträgesofort auszuzahlen, soll dem mit der Ab­
wicklung der Auszahlung befaßten Bundesrechen­
amt die Möglichkeit eröffnet werden, dies·e Unter­
haltsvorschüss·e zusammen mit dem nächsten fällig 
wer,denden Vorschuß am nächsten Monatsersten 
auszuzahlen. 

Der Abs. 2 ·stellt sicher, <Laß die Vorschüsse in 
der Regel 'demjenigen ausgezahlt werden, in 
dessen Pflege und Erzi.ehung sich das Kind he­
findet. Ist dadurch jedoch nicht gewährleistet, 
daß die Vorschüsse dem Kind ZiUgute kommen, 
so kann das Genich1: auf Antra.g des gesetzlichen 
Vertreters die Ausz:ahlung der Vorschüsse auch zu 
Handen einer anderen Person, ·etwa des gesetz­
l>ichen Vertreters selbst, verfügen .. 

Zum § 19 

Der letzte Halbsatz :des Abs. 1 soll sicherstellen, 
daß im Fall der Hembsetzung der Vorschüs~ ein 
Übergenuß vom Kind auf eine möglichst einfache, 
freilich' amch ,auf dessen Bedürfnisse Bedacht neh-
mende Weise hereingebracht wii:1d. . 

. Zum § 20 

Nach der in ,den Vorschlag der Regierungs­
vorlage neu eingdügten Z. 3 des Abs. 1 hat auch 
ein subsidiär Unterhaltspflichtiger das Recht; die 
EinsteLlung ,der Unterhaltsvorschüsse ZiU beantra­
gen. Diese Regelung~st notwend~g, weil nach rder 
nun gefiundenen Lösung die Bezirksverwaltungs­
behörde den UnterhaltJsanspruch des Kindes .auch 
an ·die surhsudiär Unterhaltspflich,t;igen - zur 
Deckung der Vorschüsse - geltend machen kann. 
Erfahrungsgemäß sin·d die subsidiär Unterhalts­
pflichtigen häufig bereit, ·d~m Kind den Unter­
halt zur Gärize unmittelbar zu leisten; dann 
soll der subsidiär Un.terhaltspf1ichtige die Ein­
stellung der Vorschüsse beantra:gen können. 

Zum§2I 

Die im §. 21 venankertJe Mitteilungspflicht ist 
für ·die Bezirksverw.altungsbehörrde, soweit sie im 
Verfahren wegen ,der Gewährung von Unter­
haltsvorschüssen ,gesetzlicher Vertreter .des Kindes 
(§ 9) ist, von besonderer Bedeutung,· weil sie 
ja in aUen, ihr vom Ges·etz übertrageneri Ange.., 
legenheiten Minderjährig,er eine. besondere Ob­
liegenheitspflicht tl'iifft .. 

Zum§ 22 

Der Juscizausschuß hat es für nicht vertr.etbar 
erachtet, :bum Ers'atz zu Unrecht @ewährter Vor­
schüsse auch ·diesubsidiär Unterhaltspflichtigen 
heranzuziehen. Eine solche Regelung könnte in 
vielen Fällen ZiU unbilligen Härten führen und 
würde von den Betroftenen, die nicht selten für 
das KaDJd .einen, wenn a.uch v,ieHeicht nicht immer 
in Geld meßbaren Aufwand leisten, kaum ver­
standen werden. Der ,in der Regierungsvorlage 
vorgeschlagene letzte Satz ,des Abs. 1 des § 22 
ist deshalb gestl1ichen wonden. 

Hervorgehoben sei, daß der Abs. 2 besonders 
auch für den Unterhaltsschuldner gilt; wenn 
seine Unterhaltsleistungen an das Kind gefährdet 
würden, ·ister nicht zum Ersatz verpflichtet. 

Zum § .24 

Der Justizausschuß erachtet es für sachgerechter 
die Pauschalgebühr für das Verfahren auf Ge­
währung, Weitergewährung oder Erhöhung von. 
Vorschüssen in der Höhe der Hälfte des monat­
lichen Vorschußbetrags zu bestimmen. Derge­
stalt wird die vom Unterhaltsschuldner zu ent­
richtende Gebühr im allgemeinen seinen Ein­
kommensverhältnissen ,angepaßt sein. 

Zu den §§ 26 bis 29 

Zur Erläuterung ,dies·er Bestimmungen, die von 
der Hereinbringung der auf den UntJerhaltge­
le~steten Vorschüsse und - in diesem_Zusammen­
hang - von der Stellung ·der subs~diär Unter­
haltspflichtigen handeln, kann auf ,die Ausfüh~ 
rungen zu P,unkt 3 .und 4 der Einleitung des 
Berichtes verwiesen we11den. 

Zum § 31 

Nach dem Abs. 3 kann der Präs~d.ent des 
Oberlandesgerichts die F,inanzprokuratur um die 
Vertretung des Bundes ersuchen. Diese Ermächti­
gung ist als eine Aumahmer,egelung gedacht, der 
Präsident ·des Oberlandesgerichts soll von ihr nur 
Gebrauch machen, w.enn es sich um schwierige 
Fälle der Rechtsverfolgung, besonders um die 
Notwendigkeit der Führung ei,nes Rechtsstreits 
oder einer Liegenschahsexekutlion, handelt. 
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Zum § 35 

Der Justli2ausschuß veJ1k.ennt nicht, daß, um 
eine kLaglose Vol1z-iehung des vOllgeschlagenen 
Bundesgesetze.s zu gewährleisten, eine ~eihe von 
V01"bereitungen, besonders organi·satorischer Art, 
notwend~g sind. So wird es z.· B. zw.eckmäßig sein, 
Formblätter aufzulegen, die der Ver.einfachung 
und Beschleunigung des Verfahrensablaufs die­
nen. Auch muß den. mit der VolLziehung betrau­
ten Beamten Gelegenheit geg·eben werden, sich 
mit der neuen RegeLung hmreichend vertr;aut zu 
machen. Der Justlizausschuß schl~gt daher ,als Zeit­
punkt ·des Inkrafttretens ,den 1. November 1976 
vor. 

Dr. Beatrix Eypeltauer 
Berichtersta tter 

Bei ·der Ahstlimmung wurde der Ges~tzent­
wUl1fin ·der diesem Bericht angeschlossenen Fas­
sung einstimmig angenommen .. 

Der Antrag 1/ A Ider Aibgeol1dneten Dr .. Marga 
Hub i n .e k und Genossen ,erscheint, soweit er 
nicht im vorliegenden Gesetzestext berücksici1-
tigt wurde, als mitededigt. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der 
]ustiZJausschuß somit den A nt ra.g, der Natio~ 
nalrat:wolle ,dem a n g e sc h los sen enG e- . / .. 
s·e t ze n t w u r f die verf,assungsmäßige Zu­
stimmung erteilen. 

Wien, 1976 05 12 

Zeillinger 
. Obmann 

'j. 

Bundesgesetz über die Gewährung von Vor­
schüssen auf den Unterhalt von Kindern 

(UnterhaltsvorsdlUßgesetz) 

Der NaJtJionaJlrat hat beschlossen: 

Anwendungsbereich 

§ 1. Der Bund hat aouf den gesetzlichen Unter­
halt minderjäjhr.iger Kinder nach diesem Bundes· 
gesetz Vorschüsse zu gewähren. 

V 9raussetzungen 

§ 2. (1) Anspruch auf Vorschüsse haben minder­
jähl1ige Kinder, :dre ihren gewöhnlichen Aufent­
haltim Inland haben ·und entweder österreichi­
sehe SuatSibür,ger oder staatenlos :sind, 

(2) Bin Anspruch auf Vorschüsse besteht nicht, 
wenn das Kind 

1. mit Idem Unterhaltssehuldnerim .gemein­
samen Haushalt lebt oder 

2. auf Grund einer Maßnahme ,der Jugend­
wohlfahrtspflege oder der Sozialhilfe in einem 
Heim oderbei Pfleg.eeltern untergebracht ist. 

§ 3. Vorschüsse sind zu gewähren, wenn 

1. für den gesetzlichen Unterhaltsanspruchein 
im InLand vol1streckbarerEx.ekutlionsbitel besteht 
und 

2. eine innerhalh von drei Monaten vor ,der 
Stellung ·des Antl'!ag~auf Vorsruußgewährung 
wegen der Laufenden Unterhaltsbeiträgegeführte 

Exekution zur Hereinbringung ,auf das künftig 
fällig werdende Anbeitseinkommen (§ 6 Abs. 3 
Lohnpfändungs.gesetz), gegebenenf:alls eine Ex;e­
kution zur Sicher,stellung (§ 372 EO) einen dem 
Unterhaltsbeitrag für einen Monat entsprechen­
den Betr'3ig nicht voll deckt, wobei hel'einge­
brachte Unterhaltsrückstände auf den laufenden 
UnterhaJlt anzurechnen sind. 

§ 4. Vorschüsse sind :lJuch2'JU gew~hren, wenn 

1. zwar ·die Voraussetzun@en des § 3 Z. 1 gege­
ben sind, aiber die Fühnungeiner Exekution nach 
§ 3 Z. 2 aussichtslos scheint, 

i . . die V Ol~aussetzungen .des § 3 nicht gegeben 
sind, der Untel'1haLtsschuIdner 3iber nach' seinen 
Kräften an sich zu einer Untel'haltsLeistung im­
stande ist, jedoch.durchsein Verhalten seine 
Her.anziehung zur· Untet'haltsleistung vereitelt 
oder 

3. der UnterhaltsschuLdner_ infoIge Vollzuges 
einer ausschLießLich wegen Verletzung der Unter­
haltspflicht verhängten Fre~heitsstrafe daran ge­
hindert wird, ·die für die Erfüllung seiner Un,t.er­
haltspflicht erforderlichen Mittel zu erweriben. 

Höhe 

§ 5. Die Vorschüsse sill/d, ~ofern im folgenden 
nicht anderes bestimmt ist, jewei1s.in derbean­
tragten . Höhe bis zu dem im. EXiekutlionsuitel 
festgesetzten Unterhaltsbeitrag zu gewähren. 
Lautet der Ex;ekutions~itel auf iden Bruchteil der 
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Bezü,ge des Untel"haltsschuldnel"s aus emcm 
Dienst- oder Arbeitsv·erhältnis" so hat das, Ge­
richt, gegebenenfalls auf, Grund der Akten über 
die vorangegangene Exekution auf ,das Aroeits­
einkommen, festzustellen, welcher Geldbetr,ag der 
.GewähruIlig von Vorschüssen zugrunde zu le,gen 
ist. 

§ 6. (1) Die Vorschüsse dürfen monatlich den 
. RiClltS.atz für pensiomberechti,gte Halbwaisen 
nach § 293 Abs. 1 Buchst;])be c bb erster Fall 
ASVG, vervieLfacht mit dem jeweiligen Anpas­
sungsfaktor (§ 108 f ASVG), nicht übersteigen. 

(2) In den Fällen des§ 4 Z. 2 und 3 'Sind 
einem Kind mona1Jlich 

1. bis Zlur Vollendung des 6. Lebensjahrs ein 
Viertel, ' 

2. vom vollendeten 6. Ibis zum vollendeten 14. 
L,ebensjahr die Hälfüe und 

3. ,ab dem vollendeten 14., Lebensjahr drei Vier­
tel des im Abs. 1 festgesetzten Höchstbetrags, 
jeweils aufgerundet auf volle Schil1i.ngbeträge, zu 
gewähren. 

Versagen der Vorschüsse 

§ 7. {I) Hat ,das Gerichtbegrürudete Bedenken, 
daß die ,im Exekucionstitel festgesetzte Unter­
haltspflicht nicht oder nicht mehr besteht oder, 
der' ges.etzlichen UnllerhaltspfLicht nicht entspr,e­
chend, zu hoch festgesetztrst, so hat, es ·die Ge­
währung von Vorschüssen zu versagen bezie­
hungsweise nur in der Höhe der der gesetzlichen 
Unterha;ltspflicht ·entsprechenden Unterhaltsbei­
träge des Unterhaltsschuldners zu bew.iJLigen;aies 
gilt nicht äm Fall des § 4 Z. 3. 

(2) Solarige und soweit die Unterhaltspflicht 
des nach dem Exekullionstitel verpflichteten Un­
terhaltsschuldners besteht, sowie in den Fällen 
des § 4 Z.2 und 3 kann der Vorschuß nicht des­
halb versagt werden, weil die UnterhaltspfLicht 
eines sonst Unterhaltspflichtigen besteht. 

Beginn und Dauer 

§ 198 Abs. 3 ABGB) vertritt, wird sie mit der 
Zustellung des BescbJusses, mit dem Vorschüsse 
g'ewährt ,.werden; an :>le ,von Gcsetzes wegenbe~ 
sonderer Sachwalter des Kindes zur Durchset;zung 
der Unterhaltsansprüche. 

Zuständigkeit 

§ 10. über die Gewährung von Vorschüssen 
hat das Vormundschafts- oder Pflegschaftsgericht 
im Verfahren außer Streitsachen zu entscheliden. 

Antrag 

§ 11. (1) Die Vorschüsse sind nU:r auf Antrag 
zu gewähren. 

(2) Soweit der Antragsteller die Voraussetzun­
gen der Gewährung von Vorschüssen nicht, auf 
Grund der Vormundschafts- oder Pflegschafts":" 
akten, durch Urkunden oder sonst auf einfache 
Weise nachweisen kann, !>ind diese Voraussetzun­
gen durch eine der Wahrheit entsprechende Er­
klärung des Vertreters glaubhaft zumachen; der 
Vertreter ist auf die strafrechtlichen Folgen einer 
wahrheitswidrigen Erklärung hinzuweisen; 

§ 12. De; Unterhaltsschuldner ist 'nur zu 
hören; wenn dadurch Zweifel über das Vorliegen 
der Voraussetzungen geklärt werden können und 
das Verfahren nicht verzögert wird. 

Bewilligung 

§ 13. (1) In dem Beschluß, mit dem die Vor­
schüsse bewilligt werden, ist 

1. die Höhe des monatlichen Vorschusses und 
der Zeitraum zu bestimmen, für den die Vor­
schüsse gewährt werden, 

2. der Zahlungsempfänger zu bezeichnen, 

3. die Auszahlung der. Vorschüsse durch den 
Präsidenten des Oberlandesgerichts zu verfügen, 

4. demUnterhaltsschuldner aufzutragen, ab 
Zustellung des Beschlusses an ihn die Unterhalts­
beiträge an die' Bezirksverwaltungsbehörde zu 

§ 8. Die Vorschüsse sind vom Begiinn des, zahlen, widrigenfalls Zahlungen nicht als schuld­
Monats, in dem das Kind dies beantragt, für die befreiend gelten, 
Dauer des voraussichdichen Vorliegens der Vor- 5. der Be:oirksverwaltungsbehörde als gesetz­
aussetzungen, jedoch jeweils längstens für drei lichem Vertreter des K:indes aufzutragen, die 
Jahre zu gewähren. bevorschußten Unterhaltsbeiträge einzutreib~n 

, und, soweit eingebracht, monatlich dem Präsi~ 
Vertretung : denten des Oberlandesgeridits zu überweisen, 

§ 9. (1) Wer zur Durchsetzung der Unterhalts-: 6. dem Unterhaltsschuldner die Zahltin'gder 
ansprüche des Kindes berufen ist, hat dieses auch: Pauschalgebüht nach § 24 binnen 14 Tagen auf­
bei Stellung des' Antrags auf Gewährung von zutragen. 
Vorschüssen auf den gesetzlichen Unterhalt und 
in dem gerichtlichen Verfahren darüber zu ver-, (2) Außerdem ist in dem Beschluß auf die Mit-

teilungspflichtnach § 21 und die Ersatzpflicht 
'nach § 22 hinzuweisen. 

treten. 

(2) Soweit die BeZlirksverwaltungsbehörde das, ' 
Kind n:icht ohnedies als Amtsvormund (§ 16; § 14. Der Beschluß, mit dem die Vorschüsse 
JWG) oder als besonderer Sachwalter (§ 22 JWG,: bewilligt werden, äst 
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1. zuzustellen Änderung der Vorschüsse 
a) dem Kind (§ 9 Abs. 1), § 19. (1) Wiird der Dnterhaltsbmtrag herab-
b) der Bezirksverwaltungsbehörde, soweit 

- das Kind nicht ohnedies vertritt, und 
c) dem Unterhaltsschuldner; 

2. mitzuteilen 
a) dem Präsidenten des Oberlandesgerichts, 
b) dem Zahlungsempfänger. 

Rechtsmittel 

sIe gesetZt oder tritt der Fall des § 7 Abs. 1 ein, 
ohne daß es zur gänzlimen Versagung der Vor­
schüssekäine, so hat das Gericht auf Antrag 
eines Beteiligten oder von Amts wegen die Vor­
schüsse entsprechend herabzusetzen. Die Herab­
setzung ist, gegebenenfalls rückwirkend, mit dem 
Zeitpunkt anzuordnen, mit dem der Unterhalts­
beitrag herabgesetzt worden, sonst mit dem 

§ 15. (1) Der Beschluß, mit dem über die Ge­
währung der Vorschüsse entschieden Wlird, kann 
von den Beteiligten nur mit Rekurs angefochten 
werden. Der Rekurs kann nicht auf Umstände 
gestützt werden, die den Grund oder die Höhe 
des Unterhaltsanspruchs des Kindes betreffen, es 
sei denn, daß solme Umstände Tatbestandsmerk­
maJe des § 4 Z. 2 oder 3 oder des § 7 Abs. 1 
sind. 

(2) Der Rekurs an den Obersten Gerichtshof 
ist unzul1issig. 

Vollzug 

§ 16. Der Beschluß, mit dem das Gericht Vor­
schüsse bewilligt, ist sogleich zu vollziehen. Wird 
gegen den Bewilligungsbesmluß Rekurs erhoben, 
so hat das Erstgericht, wenn es die vorgetragenen 
Einwendungen für ,beachtlich hält, unverzüglich 
anzuordnen, daß mit dem Vollzug bis zum Ein­
tnitt der Rechtskraft des Bewil1igungsbeschlusses 
innegehalten wird. 

§ 17. (1) Der Präsident des Oberlandesgerichts 
hat auf Grund des Bewilligungsbeschlusses, soweit 
nimt nach§ '16 zweiter Satz mit dem Vollzug 
iImezuhalten ist, die Vorschüsse jeweils am Ersten 
eines jeden Monats im voraus auszuzahlen. 

(2) Die Vorschüsse sind demjel1ligen auszuzah­
len, der das Kind pflegt und er7Jieht, sofern der 
gesetzliche Vertreter zum Wohl des Klindes nimt 
anderes beantragt. 

Weitergewährung der Vorschüsse 

§ 18. (1) Das Gericht hat die Vorschüsse für 
längstens jeweils drei weitere Jahre zu gewähren, 
wenn 

L dies das Kind spätestens innerhalb von drei 
Monaten nach Ablauf des Monats, für den der 
letzte Vorschuß gezahlt wird, beantragt und . 

-2. keine Bedenken dagegen bestehen, daß die 
Voraussetzungen der Gewährung der Vorschüsse, 
ausgenommen die des § 3 Z. 2, weitergegeben 
sind. 

Zeitpunkt, mit dem der Herabsetzungsgrund 
nach § 7 Abs. 1 eingetreten äst; demnach zu 
Unrecht ausgezahlte Beträge sind unter Berück­
sichtigung d.er Bedürfnisse des Kindes von künf­
tig fälligen Vorschüssen, soweit notwendig in 
Teilbeträgen, auf Beschluß des Gerichtes einzube­
halten. 

(2) Wird der Un:terhaltsbeitrag erhöht, so hat 
das Genicht auf Antrag die Vorschüsse entspre­
chend zu erhöhen. Die Erhöhung ist frühestens 
mit Beginn des Monats anzuordnen, in dem sie 
beantragt worden ~st. 

Einstellun,g der Vorschüsse 

§ 20. (1) Die Vorschüsse sind einzustellen 

1. auf Antrag des Kindes (§ 9 Abs. 1), 
2. auf Antrag des Unterhaltsschuldners, wenn 

er nachweist, daß er alle Jälligen Unterhaltsbei­
träge gezahlt und den Unterhaltsbeitrag für die 
kommenden zwei Monate entweder gleichfalls 
gezahlt oder zugunsten des Kindes gerichtlich 
er1egth~t (§ 1425 ABGB), 

3. auf Antrag eines sonst Unterhaltspflichtigen, 
wenn er nachweist, daß er die Unterhahsbeiträge 
des Unterhaltsschuldners regelmäßig voll leistet, 
oder 

4. auf Antrag oder von Amts wegen, wenn 
a) eine der Voraussetzungen Ber Gewährung 

. der Vorschüsse, -ausgenommen die des§ 3 
Z. 2, wegfällt oder 

b) nach § 7 Abs. 1 die Vorschüsse zur Gänze 
zu versagen ~ind. 

(2) Die .Einstellung ist, gegebenenfalls rück­
Wlirkend, mit Ablauf des Monats anzuordnen, in 
dem der Einstellungsgrund eingetreten ist. 

Mitteilungspflicht 

§ 21. Der gesetz1ime Vertreter des Kindes, der 
Unterhaltssmuldner und derjenige, der das -Kind 
pflegt und erzieht, habendem Gericht unver-züg­
Lieh den Eintritt jedes Grundes für die Herab­
setzung -oder Binstellung der Vorschüsse rnitzu-

(2) Die Weitergewährung der Vorschüsse ist zu . teilen. 
versagen, wenn es wahrscheinlich ist, daß die; 
laufenden Unterhaltsbeiträge künftig im Weg Ersatz zu Unrecht,gewährter Vorsmüsse 
freiWilliger Zahlungen oder der Exekution vorn § 22. (1) Vorsmüse,die auf Grund eines im 
Unterhaltsschuldner voll eingehen werden. : Rechtsmittelverf~hren geänderten oder aufge-
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höhenen lBeschlusses ',oder ,entgegen ;emerHer.ab- wer.denden lIiJ.nterhaltsbetriigean die ·Bez~r,ks­
setzung'oder iEi1'lsteUung ,der VOl'sChüssezu Un- v.erwaLtungsh:ehö-r:dezuerbringen;sonst,gel.eistete 
reCht 'gezahlt wonien '.sind, ;hat da:s r&ind zurück- Z::l'hlungen :befr:eien nicht yen :seiner .Schald. 
zuzahlen, 'soweit sie -nimt 'nach §19 Abs. :1 letzter "(2) 'Die 'Pflicht des Unterhaltssclltildnel'szur 
Halbsatz einbehalten -oder :für ,den Unterhalt des Leistung-der Unterha-ltibciträgeverjälrrt insoweit 
Kindes verbraucht worden :sind. Soweit die ;zu niCht, als auf -sie Vorschüsse ,gewährt worden ·sind. 
Unrecht gewährten 'Vorschüsse 'vom ,'{{;ind nicht 
hereingebracht werden 'können, haften der gesetz­
liche Vertreter des Kindes und ,(liejenige Person, 
in deren Pflege und Erziehung 'SIim aas Kind 
befindet, -zur ungetCiiltenFIand, ·hilf-sweise:der 
Unterhaltsschuldner, jedoch nur derjenige, der 
die Gewährung der 'Vorsehüsile durCh unriChtige 
l\ngaben inder 'Er,klär.u:ng (:§ J 1 Abs. 2) _oder 
durch Verletzung der Mitteilungspflicht (§ ,21,) 
Y0t'sätzlilih odergrobfahl1lässig ·v:eranlaBt ,hat. 

(2) Die Ersatzpflicht besteht ,insoweit nicht, 
. als dadurch der laufende llnt-erhalt des Kindes 
gefährdet wird. 

(3) Die Ersatzpflicht erlischt ,drei Jahre nach 
Auszahlung der Vorschüsse. 

§ .23~ Ober den Ersatz .zu Unrecht ;gewähr,ter 
Vorschiissehat da·s Vormundschatts- oderp.fleg­
schaftsgenimt auf Antr:agdes .Präsidenten des 
Ober-landesgerichts im Veriihr,en außer Streit­
sachen zu entscheiden, sow;ettnicht ,die Voraus­
setzungen für die Verweisung auf den Rechtsweg 
nach § 2 Abs. 2 Z. 7 des Gesetzes über das 
gerichtliche Verfahren in Rechtsangelegenheiten 
außer Streitsachen gegeben sind. 

Gebühren 

§ 24. Für das Verfahren über jeden Antrag 
auf Gewährung, Weitergewährung oder Erhöhung 
von Vorschüssen hat der Unterhaltsschuldner, 
falls dem Antrag rechtskräftig stattgegeben wird, 
eine Pauschalgebühr in der Höhe der Hälfte des 
gewährten monatlichen Vorschußbetrags zu ent­
richten. Im übrigen sind die Beteiligten des Ver­
fahrens auf Gewährung, Weitergewährung, 
Anderung oder Eins~ellung von Vorschüssen von 
der Pflicht zur Entrichtung von Gebühren und 
Kosten befreit. 

Unübertragbarkeit 

§ 25. Ansprüche auf Vorschüsse nach diesem 
Bundesgesetz können durch Pfändung, Ver­
pfändung oder Abtretung nicht übertragen 
. werden. 

Rümzahlung der Vorschüsse 

§ 26. Das Kind trifft insoweit eine Pflicht zur 
Rückzahlung der Vorschüsse, als diese Beträge 
vom Unterhaltsschuldner oder den sonst Unter­
haltspflichtigen hereingebracht werden. 

§ 27. (1) Der Unterhaltsschuldner hat die nach 
der Zustellung des Beschlusses an ihn fällig 

:§ 28. Die Unterhaltspflicht der 50n5'; Umer­
haltspflidltigen nach dem bürgerlichen Recht 'wird 
durch dieses Bundesgesetz 'nicht ;b-erü'hl't; .jecl0ch 
darf die Bezirksverwaltungsbehörde 'als -gesetz­
licher Vertreter ·des Kindes zwecks Rückzahlung 
der Unterhaltsvorschüsse .einen Bnterhalts­
anspruch ,g(!gen .denjenigen Eltern- oder Groß­
elternteil, der den Haushalt führt,in .dem ,das 
Kind ..aufwächst, micht g.eltendmachen. 

§ ~. (I) Die 'ße~irksvel'waltungsbehördehat 
die 'von ihr 'hereingebrachten Unterhaltsbeiträge, 
soweit auf sie Vorschüsse gewährt worden·sind, 
mona tlichdem;Präsidenten .des Dberlandesgerich ts 
samt einer ,den Unterhaltsschuldnerbetreffenden 
Aufstellung .zuüberweis.en. 

(2) Bei der Beendigung der gesetzlichen Ver­
.tretunghat .die Bezirksverwaltungsbehörde eine 
SChlußibrechnung zu verfassen und dem Präs i­
dentendes DberlandesgeriChts zu übersenaen. 

f~) Nimmt ,der ,Präsident des -Oberlandes­
gerichts wahr, daß die Bezirksverwahungsbehörde 
ihre Pflicht zur Einbringung der bevorschußten 
Unterhaltsbeiträge ungenügend erfüllt, so hat er 
das Vormundschafts- oder Pflegschafts gericht zu 
benachrichtigen. 

Übergang der Unterhaltsforderungen auf den 
Bund . 

§ 30. Mit Beendigung der gesetzlichen Ver­
tretung der Bezirksverwaltungsbehörde gehen 
die noch nicht eingebrachten Unterhaltsforderun­
gen des Kindes von Gesetzes wegen für die Zeit, 
für die die Vorschüsse bewilligt worden sind, 
und im Ausmaß der noch nicht zurückgezahlten 
Vorschüsse auf den Bund über; die Unterhalts­
beiträge sind bis zur Höhe der gewährten Vor­
schüsse an den Präsidenten des Oberlandesgerichts 
zu erbringen; sonst geleistete Zahlungen befreien 
nicht von der Schuld. 

Eintreibung durch den Bund 

§ 31. (1) Soweit der Unterhaltsschuldner na.:h 
übergang der Unterhaltsforderung auf den Bund 
keine schuldbefreienden Zahlungen (§ 30) leistet, 
hat der Präsident des Oberlandesgerichts die 
Forderung zwangsweise hereinzubringen. Der 
§ 28 ist sinngemäß anzuwenden. 

(2) Der Bund tritt von Gesetzes .wegen mit 
dem im § 30 genannten Zeitpunkt bis zur Höhe 
der gewährten Vorschüsse in laufende Exekutions­
verfahren des Kindes gegen den Unterhalts­
schuldner, sowie in einen allenfall~ anhängigen 
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Rechtsstreit gegen den Drittschuldner anstelle 
des Kindes ein. Führen sowohl der Bund als au(h 
das Kind, dieses wegen einer nicht auf den Bund 
übergegangenen Unterhaltsforderung, auf den­
selben Gegenstand Exekution, so geht die 
Forderung des Kindes auf laufende Unterhalts­
beiträge der auf den Bund übergegangenen 
Forderung, diese ihrerseits der Forderung des 
Kindes auf Unterhaltsrückstände im Rang vor: 

(3) Der Präsident des Oberlandesgerichts kann 
die Finanzprokuratur ersuchen, den Bund in 
gerichtlichen Verfahren zu vertreten. 

... § 32. Die Träger der Sozialversicherung und 
die Arbeitgeber des Unterhaltsschuldners haben 
dem Präsidenten des Oberlandesgerichts, gegebe­
nenfalls der Finanzprokuratur bei der Einbrin­
gung der Unterhaltsforderungen in der im § 3 
Abs. 5 und 6 JWG bezeichneten Weise Hilfe zu 
leisten. 

§ 33. (1) Gefährdet die Einbringung rück­
ständiger Unterhaltsbeiträge durch den Bund die 
wirtschaftliche Fähigkeit des Unterhaltsschuldners, 
die Unterhaltsbeiträge an den Bund oder künftig 
unmittelbar an das Kind zu· leisten, so kann mit 
dem. Unterhaltsschuldner die Erfüllung der auf 
den Bund übergegangenen Unterhaltsforderungen 
in Teilzahlungen unter Vorbehalt des Rechtes 
vereinbart werden, im Fall des Ausbleibens einer 

Teilzahlung die sofortige Eritrichtung aller noch 
aus haftenden Teiizahlungen zu fordern (Termins­
verlust). Reicht dies nicht aus, so kann die 
Erfüllung der auf den Bund übergegangenen 
Unterhaltsforderungen längstens bis zu fünf 
Jahren gestundet werden. Als letztes Mittel der 
Abhilfe kann mit Zustimmung des Bundes­
ministers für Finanzen auf die Forderung ganz 
oder teilweise verzichtet werden. 

(2) Der Unterhaltsschuldner hat keinen. Rechts­
ansprueh auf Zahlungs erleichterungen nach Abs. 1. 

örtliche Zuständigkeit des Oberlandesgerichts 

§ 34. Als das in diesem Bundesgesetz genannte 
Oberlandesgericht ist dasjenige zuständig, in 
dessen Sprengel das Vormundschafts- oder Pfleg­
schaftsgericht liegt. 

Inkrafttreten 

§ 35. Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Novem­
ber 1976 in Kraft. 

Vollziehung 

. § 36. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist der Bupdesminister für Justiz betraut; er hat 
bei der Vollziehung des § 17 Abs. 1 und des § 33 
im Zusammenwirken mit dem Bundesminister 
für Finanzen vorzugehen. 

199 der Beilagen XIV. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)12 von 12

www.parlament.gv.at




